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Ihre Fragen möchte ich wie folgt beantworten: 

 

1. Sind der Stadtverwaltung weitere Fälle bekannt, in denen die Bundeswehr 

mit Grundschulen kooperiert? 

 

Der Stadtverwaltung sind keine weiteren Fälle bekannt. Auf Grund der kurz-

fristigen Anfrage konnte keine abschließende  Befragung  aller staatlichen 

(Grund)schulen der Stadt Erfurt eingeholt werden. Wir werden dies aber prü-

fen und bei weiteren Fällen weiterleiten. 

 

Die Recherche an der Grundschule 17 ergab, dass ein Erzieher Mitglied in ei-

ner Reservistenkameradschaft ist. Dieser ist auf die Bundeswehr zugegangen, 

um auf Grund der begrenzten finanziellen Ressourcen Drittmittel zu erhalten, 

um Eintrittskosten zu sparen. 

 

2. Wie steht die Stadtverwaltung zu einem solchen, potentiell werberischen 

Engagement der Bundeswehr bereits an Grundschulen? 

 

Sollte die Bundeswehr aktives werberisches Engagement an Erfurter Grund-

schulen  betreiben, so wird dies von der Stadtverwaltung nicht gewünscht 

und nicht gestattet. 

 

3. Wie verträgt sich das Engagement der Bundeswehr an Erfurter (Grund-

)Schulen mit dem Anspruch Erfurts "Stadt des Friedens" zu sein und der 

Mitgliedschaft der Gemeinde Erfurt im Netzwerk "Bürgermeister für den 

Frieden".  

 

Der Auftrag der Bundeswehr ist im §87a des Grundgesetzes geregelt. Dort ist 

klar formuliert, dass die Bundeswehr der Verteidigung und damit der Siche-

rung des Friedens  und der Aufrechterhaltung der freiheitlich demokratischen 
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Sehr geehrte Frau Landherr, Erfurt,  
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Grundordnung  dient. Dieser Auftrag steht nicht im Widerspruch zu  Erfurts Anspruch als "Stadt 

des Friedens" und zur Mitgliedschaft der Gemeinde Erfurt im Netzwerk "Bürgermeister für den 

Frieden".  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

A. Bausewein 
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